
Firmenabschied ist kein
geldwerter Vorteil

Unternehmen können langjäh-
rige Mitarbeiter künftig steuer-
lich unbesorgter in den Ruhe-
stand verabschieden. Der Bun-
desfinanzhof hat entschieden,
dass eine vom Arbeitgeber or-
ganisierte Abschiedsfeier nicht
automatisch zu steuerpflichti-
gem Arbeitslohn des verab-
schiedeten Mitarbeiters führt.
(BFH, Az.: VI R 18/24) Maß-
geblich ist vielmehr, ob es sich
tatsächlich um eine betriebliche
Veranstaltung handelt. Auf die
Entscheidung und ihre Folgen
macht der Bund der Steuerzah-
ler aufmerksam.
Im entschiedenen Fall hatte

ein Unternehmen einen lang-
jährigen leitenden Mitarbeiter
mit einer Feier in den Ruhe-
stand verabschiedet. Der
Arbeitgeber organisierte die
Veranstaltung, übernahm die
Kosten und lud nebenKollegin-
nen und Kollegen auch Ange-
hörige des künftigen Ruhe-
ständlers ein. Das Finanzamt
sahdarin einen geldwertenVor-
teil für den Arbeitnehmer. Mit
der Begründung, die auf ihn
entfallenden Kosten hätten die
Freigrenze von 110 Euro pro
Teilnehmer überschritten, die
bei Betriebsveranstaltungen
gilt.

Teilnahme von Familien-
angehörigen ändert nichts
Der BFH widersprach dieser
Sichtweise. Nach Auffassung
der Richter kommt es nicht al-
lein auf die Höhe der Kosten an.
Entscheidend ist vielmehr der
Charakter der Veranstaltung.
Wenn der Arbeitgeber Gastge-

ber ist, die Gästeliste bestimmt
und der Anlass überwiegend
betrieblich geprägt ist - wie es
etwa bei einer Verabschiedung
nach langjähriger Tätigkeit der
Fall ist -, liegt kein steuerpflich-
tiger Arbeitslohn vor. In sol-
chen Fällen stehe das eigenbe-
triebliche Interesse des Unter-
nehmens im Vordergrund.
Auch die Teilnahme von Fa-

milienangehörigen führt nach
Ansicht desGerichts nicht auto-
matisch zu steuerlichen Konse-

quenzen. Werden Ehepartner
oder andere Angehörige vom
Arbeitgeber eingeladen und ist
ihre Teilnahme gesellschaftlich
üblich, entsteht ebenfalls kein
lohnsteuerpflichtiger Vorteil
für den Arbeitnehmer.

Arbeitgeber muss
Organisation und
Finanzierung übernehmen
Das Urteil hat aus Sicht des
Bundes der Steuerzahler erheb-
liche Bedeutung für die Praxis.

Viele Unternehmen pflegen
eine Abschiedskultur für lang-
jährige Beschäftigte, etwa bei
Eintritt in den Ruhestand oder
beim Ausscheiden aus dem
Unternehmen. Bislang bestand
demnach häufig Unsicherheit,
ob solche Veranstaltungen
steuerlich problematisch sein
könnten.
Mit seiner Entscheidung stellt

der BFH klar, dass nicht jede
vom Arbeitgeber finanzierte
Feier automatisch als Arbeits-

lohn zu behandeln ist. Gleich-
zeitig wird die bislang eher
strenge Sichtweise der Finanz-
verwaltung deutlich relativiert.
Für Arbeitgeber bleibt jedoch

wichtig, dass die Veranstaltung
klar als betriebliche Feier er-
kennbar ist. Organisation, Ein-
ladung und Finanzierung soll-
ten eindeutig vom Unterneh-
men ausgehen. Nur dann kann
sichergestellt werden, dass die
Abschiedsfeier auch steuerlich
ohne Nachteile bleibt. (dpa)

Ein letztes Anstoßen mit den Kollegen: Firmenabschiede bleiben unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. FOTO: DANIEL MAURER

Im Paulsumpf 3
Gifhorn-Gamsen

Gültig ab Mo. 04.05. bis Sa. 09.05.2026
Tel.: 05371-743480 statt

6.69
8.99

Schweinenacken

ohne Knochen

1kg
mit Knochen

-25%

statt

7.99
9.49

Nacken mariniert

mit Knochen, grillfertig
vom Schwein, 1kg

statt

5.49
7.29

Hering in Salzlake

HKL - Nordatlantik

unausgenommen, mit Kopf,1kg

statt

4.69
6.29-25%

statt

1.29
1.69

-25%

Sauerrahm
22% Fett

200g Becher

statt

1.29
1.79

-30%

Feingebäck mit Füllung

5 Sorten, 400g Pack

statt

3.89
5.19

Leberwurst
Hausmacher Art

375g Pack

-25%

statt

11.29
15.09

Fleischspezialität
nach polnischer Rezeptur

ca. 500g Pack,1kg

-25%
Boczek wisniowy statt

10.99
13.89

Teigtaschen

Rind-Schweinefleisch
oder Schweinefleisch

1,5kg Pack

statt

2.39
3.39

Möhrensalat
nach koreanischer Art

mild oder scharf

350g Dose

-30%
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